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1 Einleitung 

Am 26.11.2007 ist die Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken (HWRM-RL) in Kraft 

getreten. 

Mit der Einführung dieser Richtlinie hat sich die Wasserpolitik der EU in Ergänzung zur 

Richtlinie 2000/60/EG vom 23.10.2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für 

Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (Wasserrahmenrichtlinie: WRRL) 

die Aufgabe gestellt, einen Rahmen für die Bewertung und das Management von 

Hochwasserrisiken zur Verringerung bzw. Vermeidung der hochwasserbedingten nachteiligen 

Folgen auf die vier Schutzgüter 

¶ menschliche Gesundheit, 

¶ Umwelt, 

¶ Kulturerbe und 

¶ wirtschaftliche Tätigkeiten 

in der Gemeinschaft zu schaffen. 

Sowohl die Hochwasserrisikomanagementpläne (HWRM-Pläne) als auch die 

Bewirtschaftungspläne gemäß der WRRL sind Elemente der integrierten Bewirtschaftung von 

Flusseinzugsgebieten. 

Erster Schritt der Umsetzung der HWRM-RL war die Überführung in das Bundes- und 

Länderrecht. Die geforderte Zielsetzung der HWRM-RL wurde in das Wasserhaushaltsgesetz 

(WHG) und das Hessische Wassergesetz (HWG) aufgenommen. Grundlage für den 

vorliegenden HWRMP Rheingau ist das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 19.08.2008, zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 

22.12.2008. Sowie dessen spätere Novellierung im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 

31.07.2009 (BGBl. I S. 2585). 

Mit der richtlinienkonformen Verankerung im Bundesrecht und den entsprechenden Gesetzen 

der Länder sind die formalen Voraussetzungen für die Beschreibung der 

Hochwassergefahren, die Beurteilung des Hochwasserrisikos und letztlich für die Erstellung 

und flussgebietsweise Abstimmung der HWRM-Pläne geschaffen. Der mit der WRRL 

begonnene kontinuierliche Dialog zwischen den Flussgebietseinheiten in Europa wird ergänzt 

und eine koordinierte und kohärente Hochwasserschutzpolitik gestützt. 

Die Umsetzung der HWRM-RL - mit Inkrafttreten des neuen WHG zum 01.03.2010 ist es die 

Umsetzung der Anforderungen, die sich aus dem WHG ergeben - erfolgt in vorgegebenen 

Bearbeitungsschritten, die mit konkreten Fristen versehen sind (Abb. 1.1). 

Für den Rhein im Bearbeitungsgebiet des HWRM-Plans Hessischer Ober-/Mittelrhein sind alle 

in Abb. 1.1 dargestellten Arbeitsschritte einschließlich der Erstellung des 

Hochwasserrisikomanagementplans (Stichtag 22.12.2015) abgearbeitet. 
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Abb. 1.1: Bearbeitungsschritte und die wichtigsten Fristen zur Umsetzung der HWRM-RL (Abbildung aus 

HWRM-Plan Schwarzbach [2])  

Für die Erstellung des HWRM-Plans Hessischer Ober-/Mittelrhein (Rheingau) und der 

weiteren HWRM-Pläne in Hessen dienen der 2010 im Rahmen eines Pilotprojektes erstellte 

HWRM-Plan Fulda [1] sowie der HWRM-Plan Schwarzbach [2] soweit möglich als Vorlage. 

Die Gliederung des HWRM-Plans Fulda sowie allgemeine Textteile wurden weitgehend 

übernommen und bei Bedarf aktualisiert. Für die Erstellung der Maßnahmenplanung war als 

Hilfsmittel die Datenbank "MaÇnahmen_DB_HLUGñ (Hessisches Landesamt f¿r Umwelt und 

Geologie) des Landes Hessen anzuwenden. Die Erstellung der Maßnahmensteckbriefe 

(Anhang C) erfolgt automatisiert mit Hilfe der Datenbank.  

Der HWRM-Plan Hessischer Ober-/Mittelrhein (Rheingau) enthält in Anlehnung an die 

Gliederung des HWRM-Plans Fulda sowie entsprechend der Vorgaben in Anhang A der 

HWRM-RL folgende Bestandteile:  

¶ Schlussfolgerungen aus der nach Kap. II HWRM-RL durchgeführten vorläufigen 

Bewertung des Hochwasserrisikos. 

¶ Hochwassergefahren- und  Hochwasserrisikokarten (HWGK und  HWRK) gemäß 

Kap.111 der HWRM-RL. 

¶ Beschreibung der angemessenen Ziele für das Hochwasserrisikomanagement. 

¶ Zusammenfassung der Maßnahmen und deren Rangfolge, die auf die Verwirklichung der 

angemessenen Ziele des Hochwasserrisikomanagements abzielen. 

¶ Beschreibung der Methode zur Überwachung des Plans. 

¶ Zusammenfassung der zur Information und Anhörung der Öffentlichkeit ergriffenen 

Maßnahmen. 

¶ Liste der zuständigen Behörden und Beschreibung der Einbindung in die 

Flussgebietseinheit Rhein. 
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1.1 Hochwasserrisikomanagement (allgemein) [1] 

Als Hochwasser bezeichnet die DIN 4049 einen ĂZustand in einem oberirdischen Gewªsser, 

bei dem der Wasserstand oder der Durchfluss einen bestimmten Schwellenwert erreicht oder 

¿berschritten hatñ. In der Praxis werden Wasserstªnde als Hochwasser bezeichnet, bei denen 

Ausuferungen und Überschwemmungen eintreten. 

Die HWRM-RL definiert Hochwasser als Ăzeitlich beschränkte Überflutung von Land, das 

normalerweise nicht mit Wasser bedeckt istñ. 

Hochwasser in oberirdischen Fließgewässern entsteht durch starke Niederschläge, die - unter 

Umständen mit einsetzender Schneeschmelze und/oder gefrorenem bzw. gesättigtem Boden 

verbunden - schnell in das Gewässer gelangen und dort zum Abfluss kommen. Verschärft 

werden diese Effekte, wenn die Verdunstung, Einflüsse der Landnutzung 

(Flächenversiegelung) oder die Bodenversickerung im Einzugsgebiet des Gewässers keine 

ausreichende Dämpfung des Abflusses bewirken können. 

Hochwasser führen erst dann zu wahrgenommenen Schäden, wenn Sachwerte oder 

Menschen durch Hochwasser in Mitleidenschaft gezogen werden. 

U. a. ließ die Siedlungsverdichtung im 20. Jahrhundert die Sach- und Vermögenswerte in den 

von möglichen Überschwemmungen betroffenen Gebieten stark ansteigen. Zunehmend 

aufwändigere Bebauung, gehobene Ausstattung und Einrichtungen selbst in Kellerräumen 

und in unteren Stockwerken haben das Schadenspotenzial ansteigen lassen. Das 

Schadenspotenzial ist dabei umso größer, je intensiver potenzielle Überflutungsgebiete 

genutzt sind und je geringer das Hochwasserbewusstsein ausgeprägt ist. 

Ein ĂHochwasserrisikoñ ist gemªÇ Richtlinie definiert als die ĂKombination der 

Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Hochwasserereignisses und der hochwasserbedingten 

potenziellen nachteiligen Folgen auf die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe 

und wirtschaftliche Tªtigkeitñ. 

Die HWRM-RL setzt die Schwerpunkte auf Vermeidung, Schutz und Vorsorge, einschließlich 

Hochwasservorhersage und Frühwarnung. Die HWRM-Pläne sind daher ein geeignetes 

Instrument, um die nachteiligen Auswirkungen von Hochwasserereignissen zu vermeiden bzw. 

verringern zu können. Die HWRM-Pläne enthalten keine unmittelbar verbindlichen Vorgaben 

für Einzelmaßnahmen der Unterhaltungspflichtigen, sondern liefern Grundlagen für 

technische, finanzielle und politische Entscheidungen sowie die Festlegung von Prioritäten. 

Aus hessischer Sicht verstehen sich diese Pläne als Angebotsplanung an potentielle 

Maßnahmenträger bzw. an die Akteure der Risiko- und Informationsvorsorge. 

Nicht die Erreichung eines bestimmten Schutzgrades steht im Fokus, sondern der Umgang 

mit dem Risiko (Risikomanagement), d. h. die Erfassung, Bewertung der Gefahren und 

potentiellen Schäden einschließlich der zielgerichteten Ereignisnachbereitung sowie der 

zukünftigen Vermeidung bzw. Verringerung. Diese Ansatzpunkte der HWRM-RL werden im 

HWRM-Plan Hessischer Ober-/Mittelrhein (Rheingau) konsequent umgesetzt. 

Die Handlungsbereiche werden im Maßnahmentypenkatalog, der im HWRM-Plan Fulda 

entwickelt wurde detailliert und systematisch aufgelistet und u. a. hinsichtlich Defizite, 

Ursachen, Maßnahmen, Eignung und Zielsetzung, Wirkungszusammenhängen sowie einer 

Ersteinschätzung zu Umweltauswirkungen eingehend beschrieben. 
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Das für den Rhein im Rheingau angestrebte Hochwasserrisikomanagement berücksichtigt 

nachstehend beschriebene Gesichtspunkte: 

Bestandsaufnahme zur Hochwasserentstehung [1] 

Im Rahmen der Bestandsaufnahme werden die Hochwasserauswirkungen und die 

vorhandenen Schutzmaßnahmen am Rhein im Rheingau analysiert und vor dem Hintergrund 

der bestehenden Hochwassergefahrenlage und -risikolage erste Defizite und Schutzziele für 

das Planungsgebiet eingegrenzt. Die Beschªftigung mit Ăvergangenen 

Hochwasserereignissenñ schªrft zudem den Blick f¿r das Machbare: Es werden auch zuk¿nftig 

nicht alle Hochwasser beherrschbar sein, so dass weiterhin mit nachteiligen Auswirkungen auf 

die ĂSchutzg¿terñ gerechnet werden muss. Die Ausgangssituation, mit weitergehenden 

Informationen und möglicherweise angepassten Verhaltensstrategien, ist jedoch mit der 

Erstellung des HWRM-Plans Hessischer Ober-/Mittelrhein (Rheingau) deutlich verbessert. 

Erstellung von Hochwassergefahrenkarten [1] 

Hochwassergefahrenkarten geben mittels der dargestellten überfluteten Flächen und 

Wassertiefen Aufschluss über die Ausbreitung und Intensität der Überflutung bei 

verschiedenen Eintrittswahrscheinlichkeiten. Die in den Karten enthaltenen Informationen 

bilden wichtige Grundlagen zur Bewusstmachung des vorhandenen Hochwasserrisikos bei 

den örtlich potentiell Betroffenen. 

Erstellung von Hochwasserrisikokarten [1] 

Hochwasserrisikokarten geben einen Überblick über die potentiell nachteiligen Auswirkungen 

auf bestimmte Schutzgüter. Sie führen über die Angaben zur Anzahl der betroffenen 

Einwohner, der Art der wirtschaftlichen Tätigkeit und zu Anlagen mit Umweltgefahr bei 

Überflutung o. ä. bereits quantitative Aspekte der Defizitbestimmung ein. Diese Karten sind 

damit geeigneter Ausgangspunkt, konkrete Maßnahmen abzuleiten bzw. die Eigeninitiative 

potentiell betroffener privater Anlieger oder kommunaler Planungsträger in Gang zu setzen. 

Zusammenstellung und Beschreibung der angemessenen Ziele für das 
Hochwasserrisikomanagement [1] 

Die HWRM-RL bzw. das WHG vom 31.07.2009 (§ 72 Abs. 2) konkretisieren die angemessene 

Zielsetzung nicht. Richtlinienkonform werden unter Beachtung der Besonderheiten des 

Einzugsgebietes Ziele abgeleitet, Maßnahmen entwickelt und einer Wirkungsanalyse 

unterzogen. Nutzen-Kosten-Untersuchungen sind nicht vorgesehen, nur standardisierte 

Betrachtungen zum ĂAufwand und Vorteilñ von Lºsungsansätzen zur Verbesserung der 

Hochwassersituation als Hinweise zu geeigneten bzw. effizienten Maßnahmen an die örtlichen 

Planungsträger. Lokale Umsetzungsinitiativen können somit initiiert bzw. mit Planungshilfen 

aus dem HWRM-Plan Hessischer Ober-/Mittelrhein (Rheingau) unterstützt werden. 

Zusammenstellung und Beschreibung der Maßnahmen [1] 

In einem Maßnahmenkatalog werden potentiell geeignete Maßnahmen systematisch in ihren 

Wirkungszusammenhängen dargestellt und soweit möglich verortet und einer Rangfolge 

zugewiesen. Potenzielle Maßnahmenträger und zuständige Behörden können auf diese 

Vorschläge mit eigenen wasserwirtschaftlichen Konkretisierungen bzw. 

MaÇnahmenalternativen (in begr¿ndeten Fªllen mºglicherweise bis hin zur ĂNullvarianteñ) 

aufbauen. Zudem konnten konkrete Maßnahmenvorschläge, die im Zuge der 

Öffentlichkeitsbeteiligung an die Bearbeiter des HWRM-Plans Hessischer Ober-/Mittelrhein 

(Rheingau) herangetragen wurden, nach Ăwasserwirtschaftlicher Pr¿fungñ Ber¿cksichtigung 

finden. 
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Öffentlichkeitsbeteiligung [1] 

Mit der bei der Erstellung des HWRM-Plans Hessischer Ober-/Mittelrhein (Rheingau) 

durchgeführten Öffentlichkeitsbeteiligung bestand für die potentiell von Hochwasser 

betroffenen Planungsträger und für die Träger öffentlicher Belange die Möglichkeit, sich 

frühzeitig in den Planungsprozess bzw. in das methodische Vorgehen bei der Eingrenzung 

und Abwehr der Hochwassergefahr einzubringen. Damit hat der Dialog mit den ĂBetroffenenñ, 

der f¿r die Erstellung und Fortschreibung des ĂRisikomanagementsñ erforderlich ist, begonnen. 

Dokumentation des Planwerks und Online-Informationsmöglichkeiten [1] 

Zum Hochwasserrisikomanagement gehören, neben dem während der Bearbeitung 

entstandenen analogen Planwerk, schnell verfügbare (hochwasserrelevante) Informationen. 

Nur so ist f¿r die lokal Verantwortlichen im Sinne des ĂRisikomanagementsñ die Erfassung, 

Bewertung und Steuerung der Gefahren möglich und eine Motivation für die zeitnahe 

Ereignisauswertung gegeben. 

Wesentlicher Baustein eines HWRM-Plans Hessischer Ober-/Mittelrhein (Rheingau) ist daher 

eine Internetversion seines Inhalts (ĂHWRM-Viewerñ). Dabei werden die Karteninhalte nicht 

lediglich Ăstatischñ zur Verf¿gung gestellt. Vielmehr erlauben ArcIMS-Anwendungen die 

Überlagerung unterschiedlicher situationsabhängiger Hochwasser-Themen, die in analogen 

Karten nicht zu leisten ist. Darüber hinaus können (Option) beispielsweise Verlinkungen zu 

aktuellen Hochwasser-Steckbriefen hinterlegt werden und so dem Erfahrungsschatz zu 

einzelnen Hochwasserereignissen über den HWRM-Viewer eine Art schnell zugängliches 

Online-Archiv bieten. 

Ob die Minderung der Gefahren bzw. der potentiellen Schäden bereits nachweisbar wird bzw. 

welche Maßnahmen letztendlich in welchem Umfang und welcher konkreten Ausgestaltung 

zur Ausführung kommen, gilt es für den ersten Umsetzungszeitraum nachzuhalten. Ggf. 

m¿ssen bei der ĂFortschreibung der Bewertung des Hochwasserrisikosñ 

Schwerpunktverlagerungen vorgenommen werden. Insofern ist die Umsetzung des HWRM-

Plans Hessischer Ober-/Mittelrhein (Rheingau) eine wiederkehrende Aufgabe 

(riskmanagementcircle), bei der die Ansatzpunkte des ersten Plans geprüft und ggf. 

fortgeschrieben werden müssen. 
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Abb.1.2: Kreislauf des Hochwasserrisikomanagements (Abbildung aus HWRM-Plan Schwarzbach [2]) 

1.2 Zuständige Behörden 

1.2.1 Wasserbehörden 

Die für die Umsetzung der HWRM-RL bzw. der sich daraus aus dem WHG ergebenden 

Anforderungen zuständige oberste Behörde in Hessen ist die für die Wasserwirtschaft 

zuständige oberste Landesbehörde: 

Land Hessen 

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz 

Mainzer Straße 80 

65189 Wiesbaden 

Dem Ministerium obliegen die Rechts- und Fachaufsicht und die Koordination gegenüber den 

nachgeordneten Behörden. Es stellt sicher, dass die HWRM-Pläne oder deren Teilbereiche, 

die Hessen betreffen, termingerecht erstellt und veröffentlicht werden. 
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Für die Aufstellung der für die Einzugsgebietseinheiten abgegrenzten HWRM-Pläne auf 

hessischem Verwaltungsgebiet sind die Regierungsprªsidien als ĂObere Wasserbehºrdenñ 

zuständig. 

Zuständig für den HWRM-Plan Rheingau ist das 

Regierungspräsidium Darmstadt 

Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden 

Lessingstraße 16-18 

65189 Wiesbaden 

Die Obere Wasserbehörde stimmt sich mit den Unteren Wasserbehörden, die für viele 

Projekte auch Genehmigungsbehörden sind, ab: 

Untere Wasserbehörde Stadt Wiesbaden: 

Umweltamt Wiesbaden 

Gustav-Stresemann-Ring 15 

65189 Wiesbaden 

Untere Wasserbehörde des Rheingau-Taunus-Kreises 

Rheingau-Taunus-Kreis 

Heimbacher Straße 7 

65307 Bad Schwalbach 

1.2.2 Handlungsbereich bezogene Zuständigkeiten 

Ein HWRM-Plan ist ein ĂAktionsprogrammñ, das alle Handlungsbereiche des 

Hochwasserrisikomanagements beinhaltet. Für die nachfolgend beschriebenen und zu 

berücksichtigenden Handlungsbereiche sind verschiedene Stellen zuständig. 

Die Behörden werden in den Maßnahmensteckbriefen konkret benannt. 

Natürlicher Wasserrückhalt 

Für die Verbesserung der natürlichen Rückhaltung auf land- und fortwirtschaftlichen Flächen 

im Einzugsgebiet und die Wiedergewinnung von Überschwemmungsgebieten in den 

Gewässerauen sind Land- und Forstwirtschaft, Naturschutz, kommunale 

Gebietskörperschaften und Wasserwirtschaft zuständig. 

Technischer Hochwasserschutz 

Für den Bau von Hochwasserschutzanlagen zum Schutz der Bebauung sowie die Freihaltung 

der Hochwasserabflussquerschnitte im Siedlungsraum sind das Land und die kommunalen 

Gebietskörperschaften zuständig. Weiterhin werden hierzu Objektschutzschutzmaßnahmen 

an gefährdeten Anlagen und Anwesen gerechnet, für die i.d.R. die Betroffenen (Private, 

Industrie/ Gewerbe) zuständig sind. 

Flächenvorsorge 

Für regionalplanerische und bauleitplanerische Maßnahmen (raumordnerische Sicherung, 

Vorgaben in Bauleitplänen) sind die kommunalen Gebietskörperschaften zuständig, ebenso 

für Vorgaben für die angepasste Nutzung in hochwassergefährdeten Bereichen. Die 
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wasserrechtliche Festsetzung von Überschwemmungsgebieten ist Aufgabe der zuständigen 

Wasserbehörde. 

Bauvorsorge 

Für Maßnahmen des hochwasserangepassten Planens und Bauens und die 

hochwasserangepasste Lagerung wassergefährdender Stoffe sind i.d.R. die Betroffenen 

(Private, Industrie/Gewerbe) zuständig. Hierzu gehört auch die hochwasserangepasste 

Ausführung von Architekten-, Ingenieur- und Handwerksleistungen. 

Risikovorsorge 

Für die finanzielle Absicherung, vor allem durch Versicherungen gegen Hochwasserschäden, 

aber auch die Bildung von Rücklagen sind i.d.R. die Betroffenen (Private, Industrie/Gewerbe) 

zuständig. 

Vorhaltung und Vorbereitung der Gefahrenabwehr und des Katastrophenschutzes 

Für die Alarm- und Einsatzplanung, die Organisation von Ressourcen, die Durchführung von 

Übungen, die Ausbildung von Rettungskräften und die zivil-militärische Zusammenarbeit sind 

die Katastrophenschutzbehörden bei den kommunalen Gebietskörperschaften zuständig. 

Verhaltensvorsorge 

Für die Aufklärung der betroffenen Bevölkerung über Hochwasserrisiken sind Land und 

kommunale Gebietskörperschaften zuständig, für Vorbereitungsmaßnahmen auf den 

Hochwasserfall auch die Betroffenen. 
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2 Bestandserhebung 

2.1 Räumlicher Geltungsbereich des HWRM-Plans Hessischer Ober-/Mittelrhein 

(Rheingau) 

2.1.1 Auswahl der Risikogebiete 

Gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2007 über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken (HWRM-

RL) haben die EU-Mitgliedstaaten bis Ende 2011 eine vorläufige Bewertung der 

Hochwasserrisiken vorgenommen. Für das Einzugsgebiet des Rheins hat die Internationale 

Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) diese vorläufige Bewertung des 

Hochwasserrisikos durchgeführt und die Gebiete bestimmt, für die ein potenzielles 

signifikantes Hochwasserrisiko besteht (Neubewertung alle 6 Jahre). Die Ergebnisse wurden 

im Bericht über die Bestimmung der potenziell signifikanten Hochwasserrisikogebiete in der 

internationalen Flussgebietseinheit Rhein [3] veröffentlicht. Danach ergibt sich für den Rhein - 

auch im Rheingau an 21 Brennpunkten - ein potentiell signifikantes Hochwasserrisiko. Gemäß 

§ 73 Abs. 1 WHG wurde diese Einstufung übernommen und der Rhein in Hessen ist als 

Risikogebiet eingestuft [4]. 
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Abb.2.1: Übersichtskarte über die Bestimmung der potenziell signifikanten Hochwasserrisikogebiete in der 

IFGE Rhein (Teil A, EZG > 2500 km², Anlage 2 des Berichtes der IKSR), [3] 
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2.1.2 Räumlicher Geltungsbereich 

Das Bearbeitungsgebiet erstreckt sich von der Mainmündung auf hessischer Seite (Rhein-

Kilometer 496,80 bis zur Landesgrenze Rheinland-Pfalz (Rhein-Kilometer 544,0) in Höhe 

Bacharacher Werth über eine Länge von 47,2 km mit einem Einzugsgebiet von 9.800 ha [4]. 

Es umfasst die Teile der Stadt Wiesbaden und des Rheingau-Taunus-Kreises soweit sie von 

Hochwasser des Rheins betroffen sind. Im Einzelnen sind das die Stadt Wiesbaden mit den 

Stadtteilen Kostheim, Kastel/Amöneburg, Biebrich und Schierstein sowie den Industrieflächen 

von SCA, , Dyckerhoff und InfraServ, sowie das Bauentwicklungsgebiet auf dem ehemaligen 

Linde-Gelände, die Gemeinde Walluf, die Stadt Eltville mit den Stadtteilen Erbach 

einschließlich Marianneninsel und Hattenheim, die Stadt Oestrich-Winkel mit Oestrich, 

Mittelheim und Winkel, Geisenheim, Rüdesheim, Assmannshausen und Lorch mit 

Lorchhausen. 

Die Rückstaubereiche der Nebengewässer, die sich bei Rheinhochwasser ergeben, werden 

bei der Aufstellung berücksichtigt. Für die seitlichen Zuflüsse zum Rhein im Rheingau (vgl. 

Abschnitt 2.1.3.2) werden keine eigenen HWRM-Karten erstellt, da die Schadenspotentiale 

keine signifikanten Größen erreichen. 

2.1.3 Allgemeine Beschreibung des Plangebietes 

2.1.3.1 Geographie 

Der Rheingau erstreckt sich rechtsrheinisch von Wiesbaden im Osten bis Lorchhausen im 

Westen. Der Rhein fließt hier in Ost-West-Richtung, quasi parallel zum Taunus. Dadurch ergibt 

sich eine nach Süden abfallende Geländefläche, die eine sehr gute Eignung für den Weinbau 

bietet. Ab dem Binger Loch fließt der Rhein wieder nach Norden. Der Abschnitt von Rüdesheim 

bis Lorch gehört zum Oberen Mittelrheintal und ist durch Felsgruppen und Weinbauterrassen 

geprägt. Die von Hochwasser betroffenen Kommunen liegen alle unmittelbar am Rhein, für 

alle bildet die Rheinfahrrinne die Grenze zu Rheinland-Pfalz. 

Die betroffenen Gemarkungen der Landeshauptstadt Wiesbaden erstrecken sich vom Stadtteil 

Kostheim an der Mainmündung bis nach Schierstein auf einer Länge von mehr als 13 km an 

Main und Rhein. Großteile der Stadt liegen außerhalb der Risikobereiche des Rheins. Die 

Stadtteile Kostheim, Kastel, Amöneburg, Biebrich und Schierstein liegen direkt am Rheinufer 

und sind zum Teil stark vom Hochwasser betroffen. 

Walluf ist die östlichste Gemeinde im Rheingau-Taunus-Kreis am Rhein und liegt zwischen 

Wiesbaden und der Stadt Eltville. Unmittelbar am Rhein im Mündungsbereich liegt der Ortsteil 

Niederwalluf, der aufgrund seiner Tiefenlage regelmäßig von Hochwasser betroffen ist. 

Oberwalluf erstreckt sich am Südhang des Taunus außerhalb des 

Überschwemmungsbereiches. Ein Teil des Wassergewinnungsgebietes des Wasserwerks 

Schierstein liegt auf der Gemarkung Walluf. 

Eltville (Kernstadt und Stadtteile Erbach und Hattenheim), liegt zwischen Walluf im Osten und 

Oestrich-Winkel im Westen unmittelbar am Rhein. Die Rheininsel Mariannenaue gehört zur 

Stadt. Eltville hat eine attraktive Promenade am Rhein, die Stadt selbst liegt jedoch relativ hoch 

und geschützt vor Hochwasser. Zwischen Eltville und Erbach verschwenkt die B 42 zum Rhein, 

sodass die Stadtteile Erbach und Hattenheim durch diese wichtige Verkehrsachse vom Rhein 

getrennt sind. In Erbach verläuft die B 42 in einer leichten Senke. Hinter der B 42 liegt 

insbesondere Erbach bezogen auf das Hochwasserrisiko gefährlich tief. In Hattenheim rückt 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesstra%C3%9Fe_42
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die Bundesstraße 42 etwas vom Rheinufer ab, auch hier liegt das Gelände hinter der B 42 bis 

zur Erbacher Landstraße relativ tief und steigt erst nördlich davon an. 

Die Stadt Oestrich-Winkel liegt zwischen Eltville-Hattenheim und Geisenheim und gliedert sich 

in die Stadtteile Oestrich im Osten sowie Mittelheim und Winkel im Westen. Alle drei 

Stadtteilesind durch die B 42, die hier tief liegt, vom Rhein getrennt. Der Taunushang steigt 

hier recht schnell an, sodass insbesondere in Mittelheim und Winkel das Rheinvorland 

vergleichsweise schmal ist.  

Geisenheim liegt zwischen Oestrich-Winkel und Rüdesheim. Die B 42 trennt die Ortslage vom 

Rhein, verhindert aber bei einem Rheinhochwasser nicht die Flutung von Teilen der Ortslage. 

Ein ca. 200 m breiter Geländestreifen im Süden von Geisenheim liegt relativ tief, danach steigt 

der Taunushang schnell an. 

Rüdesheim liegt zwischen Geisenheim und Assmannshausen. Auch hier trennt die B 42 Teile 

der Ortslage vom Rhein ab. Die touristisch stark frequentierte Uferpromenade von ca. 150 m 

Breite liegt relativ tief, danach steigt der Taunushang schnell an. 

Assmannshausen liegt zwischen Rüdesheim und Lorch. Der ufernahe Geländestreifen vor 

dem Bahndamm liegt relativ tief, hinter dem Bahndamm steigt das Gelände schnell an und 

geht in den Taunushang über. 

Lorch liegt zwischen Assmannshausen und Lorchhausen. Die Wisper trennt die Ortslage in 

einen westlichen und östlichen Teil. Die tiefliegenden Ortsteile werden vom Rhein durch den 

Bahndamm und die B 42 getrennt. Der Taunushang steigt relativ schnell an, wodurch nur die 

direkt am Bahndamm gelegenen Straßenzüge recht tief gelegen sind. 

Lorchhausen liegt zwischen Assmannshausen und Kaub. Der Bahndamm und die B42 trennen 

die Ortslage vom Rhein. Hinter dem Bahndamm steigt das Geländeniveau schnell an und geht 

in die Taunushänge über. Die ufernahen Geländestreifen vor der B 42 liegen relativ tief. 

2.1.3.2 Gewässer 

Das Hauptgewässer im Betrachtungsgebiet ist der Rhein. Dieser entspringt in den Schweizer 

Alpen und mündet in den Niederlanden in die Nordsee. Das Einzugsgebiet hat Anteil an neun 

Staaten, wobei der größte Anteil in Deutschland liegt. Der Rhein hat eine Gesamtlänge von 

1.320 km, das Einzugsgebiet, in dem 58 Millionen Menschen leben, umfasst fast 200.000 km². 

Der Rhein ist der wasserreichste Nordseezufluss, eine der verkehrsreichsten Wasserstraßen 

der Welt und eine der herausragenden Kultur- und Handelsachsen Mitteleuropas. Er wird 

stärker und vielfältiger genutzt, als alle anderen europäischen Flüsse. In den Einflussbereichen 

des hessischen Oberrheins leben ca. 600.000 Menschen [6]. 

Der Geltungsbereich des HWRM-Plans Hessischer Ober-/Mittelrhein (Rheingau) liegt in den 

Bearbeitungsgebieten Oberrhein (Wiesbaden bis Rüdesheim) und Mittelrhein 

(Assmannshausen und Lorch). Der Oberrhein (Basel bis Nahemündung) durchfließt die 

Oberrheinische Tiefebene und wird in Rüdesheim mit dem Übergang in das Rheinische 

Schiefergebirge zum Mittelrhein. Der südliche Oberrhein ist für seine hohen Abflüsse im 

Frühsommer bekannt, die insbesondere durch die Schneeschmelze in den Alpen verursacht 

werden. Die Oberrheinlandschaft wurde im 19. und 20. Jahrhundert durch Begradigung stark 

verändert. Der Mittelrhein ab Rüdesheim durchschneidet in einem steilen, engen Tal das 

Rheinische Schiefergebirge, der Talabschnitt wurde bis Koblenz von der UNESCO zum 

http://de.wikipedia.org/wiki/Einzugsgebiet_(Hydrologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Einzugsgebiet_(Hydrologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Nordsee
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Weltkulturerbe ĂOberes Mittelrheintalñ erklªrt. Die in Bezug auf Hochwasser im Rheingau 

bedeutendsten Nebenflüsse sind Neckar, Main und Nahe. 

Im Rheingau münden verschiedene Bäche, die im Taunus entspringen, in den Rhein. Die 

Einzugsgebiete dieser Bäche gehören nicht zum Bearbeitungsgebiet HWRM-Plan Hessischer 

Ober-/Mittelrhein (Rheingau). Die Ausdehnung der Rückstaubereiche in den Nebengewässern 

durch das Rheinhochwasser werden im vorliegenden Plan jedoch mit betrachtet. 

Folgende Bäche fließen im Rheingau von Norden dem Rhein zu und werden in ihrem 

Mündungsbereich beim HWRM-Plan Hessischer Ober-/Mittelrhein (Rheingau) mit betrachtet: 

¶ Salzbach in Wiesbaden-Biebrich 

¶ Mosbach in Wiesbaden-Biebrich 

¶ Lindenbach in Wiesbaden-Schierstein 

¶ Wallufbach in Walluf 

¶ Sülzbach in Eltville 

¶ Kiedricher Bach in Eltville 

¶ Kisselbach/Erbbach in Erbach 

¶ Leimersbach/Hallgarter Bach in Hattenheim 

¶ Namenloser Bach in Oestrich (Gewässerkennziffer 251792), in Fließrichtung des Rheins 

der erste Bach auf der Gemarkung von Oestrich 

¶ Solderbach in Oestrich 

¶ Pfingstbach in Oestrich 

¶ Schwemmbach in Winkel 

¶ Elsterbach in Winkel 

¶ Blaubach (Stegbach) in Geisenheim 

¶ Namenloser Bach (Gewässerkennziffer 253992) in der Gemarkung Rüdesheim 

¶ Aulhausener Bach in Assmannshausen 

¶ Speisbach, Assmanshauser Gemarkung 

¶ Bodenthaler Bach Assmanshauser Gemarkung 

¶ Wisper in Lorch 

¶ Betzbach in Lorchhausen 

¶ Namenloser Bach (Gewässerkennziffer 257314) in Lorchhausen 

¶ Namenloser Bach (Gewässerkennziffer 2573312) in Lorchhausen 

2.1.3.3 Siedlungen 

Im Rahmen der Erstellung des HWRM-Plans Hessischer Ober-/Mittelrhein (Rheingau) werden 

alle von Hochwasser des Rheins, alle im Rheingau betroffenen Städte und Gemeinden, also 

alle unmittelbar am Rhein gelegenen Kommunen im Rheingau, betrachtet (Quellen: 

Internetauftritte der Kommunen und Wikipedia). 

Stadt Wiesbaden 

In der Stadt Wiesbaden werden nur die Stadtteile Mainz-Kostheim, Mainz-Kastel mit 

Amöneburg, Biebrich und Schierstein betrachtet, die am Rheinufer liegen und Brennpunkte im 

Sinne dieses Berichtes darstellen. 
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Mainz-Kostheim (14.000 Einwohner) 

Kostheim liegt an der Mündung des Mains in den Rhein. Auf dem Landschaftsschutzgebiet 

Maaraue befindet sich ein großflächiges Freibad. Mainz-Kostheim ist sehr stark geprägt von 

seiner Lage an den Strömen Main und Rhein und weist bedeutende Industriegebiete auf. 

Tangierte Industriegebiete sind unter Kap. 2.1.3.4 beschrieben. 

Mainz-Kastel und -Amöneburg (14.000 Einwohner) 

Kastel liegt als historischer Brückenkopf der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz 

auf dem rechten Rheinufer gegenüber der Mainzer Altstadt und ist mit dieser durch eine 

Straßenbrücke verbunden. Kastel liegt rund einen Kilometer unterhalb der heutigen Mündung 

des Mains in den Rhein. In Kastel selbst befinden sich keine größeren Industriebetriebe. 

Kastel wird bezogen auf den Hochwasserschutz mit Amöneburg zusammen betrachtet. Hier 

befindet sich eines der bedeutendsten Industriegebiete der Stadt Wiesbaden im 

Übergangsbereich von Amöneburg nach Biebrich. In Amöneburg leben Industrie und Mensch 

auf engstem Raum traditionell gut miteinander. 

Biebrich (37.000 Einwohner) 

Biebrich ist bevölkerungsmäßig der größte Stadtteil von Wiesbaden. Das Biebricher Rheinufer 

ist vollständig zugänglich und ermöglicht einen freien Blick auf die Rheininsel Rettbergsaue. 

Die Uferpromenade ist als Teil des Hessischen Radfernwegs R 3 und als internationaler 

Rheinradweg ausgeschildert. Das barocke Biebricher Schloss steht direkt am Rheinufer in 

Wiesbaden-Biebrich. 

Schierstein (10.000 Einwohner) 

Schierstein liegt etwa fünf Kilometer südwestlich der Innenstadt Wiesbadens am Schiersteiner 

Hafen am Rhein. Östlich an die Schiersteiner Altstadt grenzt das große Gewerbegebiet 

Äppelallee an, welches in den benachbarten Stadtteil Biebrich übergeht. Schierstein besitzt 

eine sehenswerte Altstadt mit engen Gassen und vielen kleinen Häusern. Ihr vorgelagert ist 

der Schiersteiner Hafen. 

Gemeinde Walluf (5.600 Einwohner) 

Walluf ist touristisch erschlossen In unmittelbarer Reinufernähe liegen Jachthafen mit 

Segelclub, Sportanlagen, Weinprobierstand, zahlreiche Gastronomie- und Hotelbetriebe 

sowie Wohngebäude (auch Apartmenthäuser). Exponiert liegt am unteren Ende der 

Kirchstraße unmittelbar am bzw. im Rhein das Sand- und Kieswerk Mohr mit Baggerschiffen, 

Baggern und Gerätschaften sowie Sand- und Kieshaufen. 

Stadt Eltville am Rhein 

Im Bearbeitungsgebiet liegen die Kernstadt Eltville sowie die Stadtteile Erbach und 

Hattenheim. 

Eltville (8.791 Einwohner) 

Eltville ist touristisch erschlossen und insbesondere bekannt für die Produktion von Wein und 

Sekt (Sitz u. a. der Matheus-Müller-Sektkellerei, Sektmanufaktur Schloss Vaux). Zwischen 

Walluf und Eltville liegen zahlreiche Rheinvillen auf Anhöhen. Die Rheinpromenade und der 

Platz von Montrichard liegen auf Uferhöhe unmittelbar am Rhein. Die historischen Gebäude, 

u. a. die Kurfürstliche Burg Eltville, die Burg Crass, der Eltzer Hof, das Weinhaus Krone, etc. 

sowie die Kernstadt selbst liegen höher. Im Westen liegen das Tagungszentrum der 

http://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCckenkopf
http://de.wikipedia.org/wiki/Rheinland-Pfalz
http://de.wikipedia.org/wiki/Mainz
http://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
http://de.wikipedia.org/wiki/Mainz-Altstadt
http://de.wikipedia.org/wiki/Theodor-Heuss-Br%C3%BCcke_(Mainz%E2%80%93Wiesbaden)
http://de.wikipedia.org/wiki/Mainspitze
http://de.wikipedia.org/wiki/Main
http://de.wikipedia.org/wiki/Hessischer_Radfernweg_R3
http://de.wikipedia.org/wiki/Rheinradweg
http://de.wikipedia.org/wiki/Barock
http://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Biebrich
http://de.wikipedia.org/wiki/Schiersteiner_Hafen
http://de.wikipedia.org/wiki/Schiersteiner_Hafen
http://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
http://de.wikipedia.org/wiki/Wiesbaden-Biebrich
http://de.wikipedia.org/wiki/Schiersteiner_Hafen
http://de.wikipedia.org/wiki/Wein
http://de.wikipedia.org/wiki/Sekt
http://de.wikipedia.org/wiki/Kurf%C3%BCrstliche_Burg_Eltville
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Deutschen Bundesbank und das öffentliche Freibad sowie der größte industrielle Arbeitgeber 

im Rheingau, die Jean Müller GmbH. 

Erbach (3.658 Einwohner) 

Erbach ist einer der wichtigsten Weinbauorte im Rheingau und vom Rheinufer durch den 

Straßendamm der B 42, der hier eine leichte Senke hat, getrennt. Östlich und westlich der 

Ortslage liegen entlang der B 42 mehrere Weingüter in Weinanbauflächen. Optisch 

herausragend ist das Weingut und Hotel Schloss Reinhartshausen mit Schlosspark, zu dem 

auch die Rheininsel Mariannenaue gehört. Auf der Insel wird, untypisch für den Rheingau, 

Chardonnay und Sauvignon Blanc angebaut. Entlang der Markstraße verläuft der historische 

Ortskern. Zwischen Rheinstraße und Kirchstraße sind neuere Wohngebiete mit Typenhäusern 

entstanden, die vergleichsweise tief liegen. Zwischen Erbach und Hattersheim liegt die 

Gruppenkläranlage des Abwasserverbandes Oberer Rheingau. 

Hattenheim (2.217 Einwohner) 

Hattenheim ist ebenfalls Weinbauort. Der Straßendamm der B 42 rückt hier weiter vom 

Rheinufer ab und lässt zwischen Rheinufer und Straße Platz für eine schmale Flussaue, 

Sportanlagen (Tennisplätze), Campingplatz und Weinprobierstand. Nördlich der 

Bundesstraße liegt das Gelände bis zur Erbacher Landstraße relativ tief. Hier liegen der 

historische Ortskern und in Randlage des Ortes zahlreiche Weingüter als Einzelanwesen in 

Weinanbauflächen. 

Oestrich-Winkel (11.381 Einwohner) 

Im Bearbeitungsgebiet befinden sich die Stadtteile Oestrich, Mittelheim und Winkel. Die Stadt 

ist die größte Weinstadt Hessens und einerseits geprägt von Weinbau und Tourismus, sie ist 

aber auch Industriestandort. Die B 42 trennt auch hier die Stadt vom Rheinufer. Im Osten sind 

Rhein-Ufer und Vorland bis zur Straße FFH-Gebiet ĂInselrheinñ, im Westen befindet sich 

zwischen Winkel und Geisenheim das Naturschutzgebiet ĂRheinwiesenñ welches auch Teil 

des vorgenannten FFH-Gebietes ist. Nach Westen verläuft zwischen Bundesstraße und Fluss 

nur der Leinpfad mit dem Wahrzeichen der Stadt, dem Oestricher Kran und dem 

Weinprobierstand. Die historische Altstadt von Oestrich mit Kirche und Markplatz liegt auf einer 

Anhöhe, umliegende Areale liegen zum Rhein hin tiefer. In Mittelheim und Winkel liegen 

hangseits - an die B 42 angrenzend - zahlreiche Weingüter in ihren Anbauflächen. Gebäude 

liegen überwiegend höher als die Straße. In Mittelheim findet sich einer der ältesten Kirchen 

Deutschlands, die St. Aegidius Basilika. In Winkel steht das älteste Steinhaus Deutschlands, 

das Graue Haus im Risikogebiet. In Oestrich-Winkel legt die Rheinfähre von und nach 

Ingelheim an. 

Geisenheim (ca. 11.600 Einwohner) 

Geisenheim wird ebenfalls durch den Weinbau geprägt. Die Stadt liegt am Südhang des 

Rheingaugebirges und verfügt auch über örtlichen Handels-, Dienstleistungs- und 

Handwerksbetriebe. Einige Unternehmen aus dem Industriebereich sind international tätig. 

Der wichtigste Industriezweig ist jedoch der Rhein- und Weintourismus. Die Stadt hat eine 

Anlegestelle für die Rheinschifffahrt. Der Rhein-Main-Kinzig-Radweg führt durch den Ort 

hindurch. Die B 42 trennt das Stadtgebiet vom Rheinufer. 

Rüdesheim (ca. 9.800 Einwohner) 

Die Stadt Rüdesheim liegt am Südhang des Rheingaugebirges. Zu ihr gehört auch der Ort 

Assmannshausen, der etwas weiter flussabwärts von Rüdesheim liegt. Der internationale 

Tourismus und der Weinbau prägen die bekannte Stadt, die sich durch eine weltweit bekannte 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesstra%C3%9Fe_42
http://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Reinhartshausen
http://de.wikipedia.org/wiki/Chardonnay
http://de.wikipedia.org/wiki/Sauvignon_Blanc
http://de.wikipedia.org/wiki/Weinbau
http://de.wikipedia.org/wiki/Oestricher_Kran


Hochwasserrisikomanagementplan Rheingau ARGE Rheingau 

Seite 34 

historische Altstadt auszeichnet. Südlich der Bahnlinie liegen einige Handels- und 

Handwerksbetriebe. Wichtige Arbeitgeber sind auch das St.-Josefs-Krankenhaus und das St.-

Vinzenz-Stift. Der Campingplatz am Rheinufer ist beliebt und gut besucht. Dort befinden sich 

auch eine Tennisanlage und ein Freibad. Die B 42 führt durch die Ortslage hindurch und trennt, 

gemeinsam mit der Bahntrasse die Altstadt vom Rheinufer. Die Stadt verfügt über mehrere 

Schiffsanlegestellen. 

Flussabwärts von Rüdesheim liegt der Ortsteil Assmannshausen direkt gegenüber dem 

ĂBinger Lochñ. Er ist durch seine gute Rotweinlage bekannt. Auch Assmannshausen verf¿gt 

über mehrere Schiffslandebrücken für die Fahrgastschifffahrt des Rheins. 

Lorch (ca. 3.800 Einwohner) 

Am Südhang des Rheingaugebirges an der Mündung der Wisper liegt die Stadt Lorch, zu der 

auch der rheinabwärts gelegene Ortsteil Lorchhausen gehört. Der Weinbau und der Tourismus 

prägen diese Stadt. Es bestehen auch zahlreiche Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe. 

Die Stadt verfügt über Schiffsanlagestellen für den Rhein-Personenverkehr. Die Bahnlinie und 

die B 42 trennen die Ortslage vom Rheinufer. 

2.1.3.4 Gewerbe- und Industriegebiete 

Im Bereich der Stadt Wiesbaden sind 4 größere Industrieareale betroffen: 

¶ Das Betriebsgelände der SCA Hygiene Products GmbH, Mill Kostheim, liegt in Kostheim 

am alten Hafenbecken am Main. Das Unternehmen stellt Hygienepapiere her und schützt 

sich mit eigenen Hochwasserschutzanlagen. Hier befindet sich eine IED-Anlage 

¶ Die Linde AG hat ihren Standort in Kostheim am Floßhafen (Rhein) aufgegeben. Hier 

entsteht ein neues Wohngebiet, für das zurzeit die Planungen einschl. der Festlegungen 

zum Hochwasserschutz laufen. 

¶ Der Standort des Zementwerks der Dyckerhoff GmbH in Kastel liegt weitgehend 

hochwasserfrei, auch bezogen auf das Extremhochwasser. Lediglich direkt am Rheinufer 

sind einige Flächen betroffen. 

¶ Die InfraServ GmbH Co. Wiesbaden KG liegt neben dem Dyckerhoff Areal in 

Kastel/Biebrich und ist stärker betroffen. Die eigenen Hochwasserschutzanlagen des 

Chemie-Industrieparks sind etwa auf das HQ100 ausgelegt. Die InfraServ beherbergt 5 

IED-Betriebe. 

Walluf, Eltville mit Erbach und Hattenheim und Oestrich-Winkel sind geprägt von Tourismus 

und Weinbau. In Walluf ist unmittelbar am Rhein der Baggerbetrieb Mohr ansässig. 

In Oestrich-Winkel, im Stadtteil Oestrich liegt die Koepp Schaumstoff GmbH im 

Überschwemmungsgebiet des Rheins. Der Betrieb ist als IED-Betrieb erfasst. 

Der größte industrielle Arbeitgeber im Rhein-Taunus-Kreis, die Jean Müller GmbH 

Elektrotechnische Fabrik, hat seinen Sitz in Eltville, liegt aber nicht im überflutungsgefährdeten 

Bereich. 

Geisenheim verfügt über eine leistungsfähige und stabile Wirtschaftsstruktur und über eine 

Vielzahl von Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Die Ferrostaal Industrieanlagen GmbH, 

eine Tochter des Essener Ferrostaal-Konzerns, ist die einzige verbliebene Firma von 

internationaler Bedeutung. Der Weinbau in Geisenheim stellt gemeinsam mit dem Tourismus 

einen wichtigen Gewerbezweig dar. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Jean_M%C3%BCller_GmbH_Elektrotechnische_Fabrik
http://de.wikipedia.org/wiki/Jean_M%C3%BCller_GmbH_Elektrotechnische_Fabrik
http://de.wikipedia.org/wiki/Ferrostaal
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Rüdesheim wird ebenfalls vom Tourismus und vom Weinbau geprägt. Es besteht aber auch 

eine gesunde Infrastruktur mit kleinen und mittelständischen Betrieben. Die beiden 

Krankenhäuser sind wichtige Arbeitgeber. Gaststätten, Ladenbetriebe und Hotels prägen das 

Stadtbild insbesondere im historischen Stadtteil. 

Assmannshausen lebt wie Rüdesheim vom Weinbau und Tourismus. Die guten Rotweinlagen 

sind international bekannt. 

Auch Lorch und Lorchhausen sind stark auf den Tourismus ausgerichtet. Sie profitieren von 

der Rheinschifffahrt, wenn auch nicht im gleichen Maße wie Rüdesheim. 

Zudem existieren im gesamten Rheingau viele kleinere Handwerks- und Gewerbebetriebe. 

Die Dichte der Gastronomie- und Hotelbetriebe gerade auch in den überflutungsgefährdeten 

Bereichen ist hier vergleichsweise groß. Außerdem sind im Rheingau sehr namhafte Sekt- und 

Weinproduzenten beheimatet. Weinanbauflächen reichen bis an das Rheinufer. 

2.1.3.5 Wasserstraßen 

Die Stadt Wiesbaden und der Rheingau-Taunus-Kreis haben Anteil an der 

Bundeswasserstraße Rhein. Autofähren über den Rhein gibt es von Oestrich-Winkel nach 

Ingelheim, von Rüdesheim nach Bingen und von Lorch nach Niederheimbach. Ein 

Schutzhafen mit Wasserschutzpolizeistation ist in Rüdesheim angesiedelt. Anlegestellen für 

die Linienschifffahrt der Köln-Düsseldorfer existieren in Eltville, Rüdesheim, Assmannshausen 

und Lorch, zudem können in Rüdesheim an mehreren Liegeplätzen Kabinenschiffe für 

Flusskreuzfahrten festmachen. 

2.1.3.6 Straßen 

Parallel zum Rhein verläuft durch Wiesbaden bis nach Wiesbaden-Frauenstein die Autobahn 

A 66 (Rhein-Main-Schnellweg). Diese geht zwischen Wiesbaden und Walluf in die B 42 über. 

Die B 42 führt als Umgehungsstraße an Walluf und Eltville vorbei und verläuft zwischen Erbach 

und Lorch unmittelbar oder leicht abgerückt entlang des Rheinufers. Die Straße liegt auf einem 

aufgeschütteten Fahrdamm, ist aber dennoch bei Hochwasser von Überflutung bedroht. 

Tiefpunkte hat die B 42 in Erbach und Hattenheim/Oestrich-Winkel. In Erbach kann die Straße 

bei kleineren Hochwassern durch Aufbau eines Sandsackwalls vor Überflutung geschützt 

werden. Ziel ist es diese wichtige Verkehrsanbindung möglichst lange befahrbar zu halten. In 

Hattenheim/Oestrich-Winkel kommt es schon bei häufigeren Hochwassern zu einer 

Überflutung, so dass hier frühzeitig eine Vollsperrung der Straße notwendig wird. Von der B 42 

führen die L 3441, die B 260, die L 3035, die 3272 nach Norden in den Taunus. 

In Walluf beginnt der 12 km lange Leinpfad, der unmittelbar am Rhein entlang über Eltville bis 

nach Rüdesheim führt. Der Leinpfad ist ein stark frequentierter weitgehend befestigter Weg für 

Fußgänger und Radfahrer. Er wird schon bei kleineren Hochwassern überflutet. 
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Abb. 2.2: B 42 und Leinpfad in Erbach und Leinpfad in Walluf (Bildfreigabe durch Hässler-Kiefhaber) 

 

Abb. 2.3: B 42 und der Leinpfad bei leichtem Rheinhochwasser (Bildfreigabe durch Hässler-Kiefhaber) 

2.1.3.7 Bahnlinien 

Durch das Plangebiet verläuft die rechte Rheinstrecke Koblenz-Wiesbaden. Die Bahnstrecke 

und die Bahnhöfe von Mainz-Kastel, Rüdesheim, Assmannshausen und Lorch liegen bei 

einem Extremhochwasser im Risikogebiet. 

2.1.3.8 Schutzgebiete 

Nach Vorgabe des Artikel 6 Abs. 5 der HWRM-RL sind in den HWRK u. a. die potenziell 

nachteiligen Auswirkungen für ggf. betroffene Schutzgebiete gemäß Anhang IV Nummer 1 

Ziffern i, iii und v der WRRL darzustellen (Wasserschutzgebiete (WSG), Badegewässer, 

Natura 2000-Gebiete). Naturdenkmäler werden hessenweit im Rahmen der HWRM-Pläne 

nicht betrachtet. Die Ausprägung und Verteilung der Schutzgebiete werden im Folgenden kurz 

beschrieben. 

Flora-Fauna-Habitate (FFH)- und Vogelschutzgebiete 

Für das europäische Netz geschützter Gebiete wird die Bezeichnung "Natura 2000" 

verwendet. Bestandteil dieses Netzes sind die Vogelschutzgebiete, die dem Schutz der 
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europäischen Vögel dienen und die FFH-Gebiete, die für alle anderen auf europäischer Ebene 

schutzwürdigen Arten und natürlichen Lebensräume ausgewiesen werden. 

Im Betrachtungsgebiet HWRM-Plan Hessischer Ober-/Mittelrhein (Rheingau) liegen folgende 

Schutzgebiete: 

Entlang des Rheins liegt zwischen dem Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim und 

Assmannshausen (ein Stadtteil von Rüdesheim) das Vogelschutzgebiet 5914-450 Inselrhein 

und das Naturschutzgebiet Rüdesheimer Aue (1439003). 

Das FFH- und Naturschutzgebiet Rettbergsaue bei Wiesbaden (1434001) erstreckt sich auf 

der Insel Rettbergsaue von Biebrich bis Schierstein. Von Schierstein bis nach Walluf folgt das 

das NSG Niederwallufer Bucht (1439041). 

In Erbach, Hattenheim und Oestrich liegt das FFH- bzw. Naturschutzgebiet Mariannenaue 

(1439001). Dieses ist Brut-, Rast- und Überwinterungsort für zahlreiche Vogelarten. In den 

Auenwäldern stehen bis zu 400 Jahre alte Bäume. Das Naturschutzgebiet umfasst auch die 

Strömungsleitwerke und die von ihnen umschlossenen Stillwasserzonen. 

Weitere Natura 2000-Gebiete sind in Erbach das Naturschutzgebiet Erbacher Wäldchen 

(1439015) und in Oestrich-Winkel das FFH- bzw. Naturschutzgebiet Winkeler Aue (1439006). 

Die Winkeler Aue ist eine Binneninsel im Rhein und Teil des Inselrheins (Rheinkilometer 520). 

Sie ist eine junge Insel, die durch natürliche Anlandungsprozesse besonders nach 

Hochwasserereignissen entlang des Strömungsleitwerks aus Schlammbänken gewachsen ist. 

Das Inselwachstum dauert an, es hat sich eine Weichholzaue gebildet. Die Insel ist Brutplatz 

für viele Vogelarten. 

In Winkel liegt das FFH- und Naturschutzgebiet Rheinwiesen von Oestrich-Winkel und 

Geisenheim (1439009), eine Strom-Auenlandschaft mit Still- und Flachwasserzonen und 

weitgehend ungestörter Weichholzaue. 

Auf der Höhe von Lorch und Niederheimbach liegen die Rheininseln Lorcher Werth, die 

insgesamt ca. 2 km lang sind. Die Inseln sind als Naturschutzgebiet und FFH-Gebiet 

ausgewiesen und dürfen nicht betreten werden. Die Lorcher Werth wurde mit Hybridpappeln 

und Robinien aufgeforstet. Entwicklungsziel ist es, diese Baumarten nach und nach wieder zu 

entnehmen und einen naturnahen Auwald und natürliche Uferbereiche zu fördern. 

Weitere detaillierte Informationen und Schutzgebietsrecherchen können über das Hessische 

Karteninformationssystem (WRRL-Viewer) abgerufen werden Ăhttp://wrrl.hessen.deñ. Dort 

sind auch die Code-Listen für die WRRL-relevanten generellen und fallweisen 

wasserabhängigen Lebensraumtypen sowie für den Gebietstyp hinterlegt. Weitergehende 

Informationen zur Natura 2000-Verordnung sind unter Ăhttp://natura2000-

Verordnung.hessen.deñ mit Details zu jedem einzelnen Schutzgebiet sowie der 

kartografischen Darstellung abgelegt. 

Wasserschutzgebiete und Heilquellenschutzgebiete 

Soweit es das Wohl der Allgemeinheit erfordert, können zum Schutz der Gewässer vor 

nachteiligen Einwirkungen nach § 19 WHG in Verbindung mit § 33 HWG Wasserschutz 

gebiete festgesetzt werden. Die Ausweisung von Wasserschutzgebieten erfolgt durch die 

Regierungspräsidien als Obere Wasserbehörde. In Hessen werden Wasserschutzgebiete zum 

qualitativen Schutz des durch Trinkwassergewinnungsanlagen gewonnenen Grundwassers 

http://de.wikipedia.org/wiki/Binneninsel
http://de.wikipedia.org/wiki/Rhein
http://de.wikipedia.org/wiki/Inselrhein
http://de.wikipedia.org/wiki/Rheinkilometer
http://de.wikipedia.org/wiki/Anlandung
http://de.wikipedia.org/wiki/Kanadische_Hybrid-Pappel
http://de.wikipedia.org/wiki/Robinien
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sowie zum qualitativen und quantitativen Schutz von Heilquellen durch eine Verordnung nach 

einem Anhörungsverfahren festgesetzt. 

In Wasserschutzgebieten sind bestimmte Handlungen oder Anlagen, von denen eine 

Gefährdung ausgehen kann, verboten oder nur beschränkt zugelassen. Derzeit sind im 

Geltungsbereich des HWRM-Plans Hessischer Ober-/Mittelrhein (Rheingau) zwei 

Trinkwasserschutzgebiete und ein Heilquellenschutzgebiet ausgewiesen. Diese können im 

Fachinformationssystem Grund- und Trinkwasserschutz Hessen des HLUG eingesehen 

werden. Auf der Höhe des Wiesbadener Stadtteiles Mainz-Kastel liegt auf der Rheininsel 

Petersaue das Trinkwasserschutzgebiet Wasserwerk Petersaue (414-004) und zwischen 

Wiesbaden und Walluf das Trinkwasserschutzgebiet ĂWasserwerk Schiersteinñ (414-001). 

Heilquellenschutzgebiete werden nur für staatlich anerkannte Heilquellen festgesetzt. Bei den 

Heilquellenschutzgebieten werden qualitative Schutzzonen (Zone I, II und III) sowie 

quantitative Schutzzonen (A und B) ausgewiesen. Von Wiesbaden-Biebrich bis nach Walluf 

erstreckt sich das Heilquellenschutzgebiet Wiesbaden (414-005), die Festsetzung befindet 

sich noch im Verfahren (zurzeit Offenlage). 

Badegewässer 

Badegewässer werden auf der Grundlage der Richtlinie 2006/7/EG des europäischen 

Parlaments und des Rates vom 15.02.2006 über die Qualität der Badegewässer und deren 

Bewirtschaftung und zur Aufhebung der Richtlinie 76/160/EWG (Badegewässerrichtlinie) 

beziehungsweise durch deren Umsetzung in Rechtsnormen der Bundesländer (hier: 

Hessische Badegewässerverordnung) durch das zuständige Gesundheitsamt ausgewiesen. 

Im Geltungsbereich des HWRM-Plan Hessischer Ober-/Mittelrhein (Rheingau) sind keine auf 

Grundlage der Richtlinie 2006fl/EG ausgewiesenen Badegewässer vorhanden. 

2.1.3.9 Relevante Kulturgüter 

Als Kulturgut wird ein als wichtig und erhaltenswert anerkanntes menschliches Zeugnis oder 

Ergebnisse künstlerischer Produktion verstanden. Ein Kulturgut mit institutionellem Charakter 

wird als Kulturdenkmal charakterisiert. Im Zivil- und Katastrophenschutz gelten schützens- und 

erhaltenswerte Artefakte und Dokumente von bedeutendem kulturellem Gut als Kulturgüter. 

Deren Gesamtheit wird auch als Kulturelles Erbe oder Kulturerbe bezeichnet. Im Zuge einer 

LAWA-Abfrage im Mai 2010 zu Kriterien bei der Auswahl von Kulturerbestätten wurde in 

Hessen ein diesbezüglicher landesinterner Diskussionsprozess innerhalb der 

Wasserwirtschaftsverwaltung angestoßen. Im Ergebnis werden in Hessen Kulturdenkmäler im 

Range von UNESCO-Kulturerbe-Anlagen als signifikante Objekte betrachtet. In Hessen gibt 

es vier von der UNESCO aufgenommene Weltkulturerbe, wovon die Kulturlandschaft Oberes 

Mittelrheintal eines davon ist. 

Für den Schutz hessischer Denkmäler, hierunter sind größere plastische Darstellungen oder 

sonstige Objekte zu verstehen, die an bestimmte Personen oder Ereignisse erinnern sollen, 

aber auch Bauwerke besonderer Bedeutung, ist das Landesamt für Denkmalpflege Hessen 

zuständig, das dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst unterstellt ist. 

Bei den übrigen in der o. g. LAWA-Abfrage thematisierten Arten von Kulturdenkmälern wie 

Baudenkmäler, Bodendenkmäler und sonstigen Kulturdenkmäler liegen in Hessen landesweit 

noch keine systematisch erfassten Erkenntnisse zu Hochwasserbetroffenheit bzw. 

signifikanten Hochwasserschäden in der Vergangenheit vor. 
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Diese werden in Hessen landesweit als nicht relevant im Sinne einer Berücksichtigung nach 

HWRM-RL eingestuft. Offensichtlich haben die in den Auen gelegenen Kulturdenkmäler im 

Hinblick auf das Risikopotenzial in den letzten Jahrhunderten eine hinreichende Resilienz 

gezeigt oder entwickelt. Sollten die Ergebnisse der landesweiten Inventarisierung und 

Signifikanzprüfung der Landesdenkmalverwaltung eine Hochwasserrelevanz zeigen, erfolgt 

eine diesbezügliche Ergänzung der in Bearbeitung befindlichen Hochwasserrisikokarten 

gegebenenfalls bei der Fortschreibung des ersten Risikomanagementplans. 

Die hessische Wasserwirtschaftsverwaltung geht jedoch davon aus, dass die Einschätzung in 

Bezug auf die mangelnde Relevanz der Baudenkmäler, Bodendenkmäler und sonstigen 

Kulturdenkmäler weiterhin Bestand haben wird. Bei dieser Betrachtungsweise liegen keine 

Kulturgüter von besonderer Bedeutung im Überschwemmungsgebiet. Als solche gelten im 

Sinne der HWRM-Planung in Hessen lediglich die Weltkulturerbe-Einrichtungen. 

Auf zahlreiche darüber hinaus lokal wichtige Baudenkmäler, Bodendenkmäler und 

Kulturdenkmäler wird in den Hochwasserbrennpunkten in den folgenden Kapiteln Bezug 

genommen. 

2.1.3.10 Klimatische und hydrologische Verhältnisse 

Klimatisch ist der Rheingau gekennzeichnet durch trocken-warme Sommer sowie milde 

Winter. Die Niederschlagsmenge variiert je nach Höhenlage von 450 mm in den Orten am 

Rhein bis zu 1.000 mm auf der ĂKalten Herbergeñ. Der Rheingau liegt im Regenschatten der 

bewaldeten Höhen des von Südwesten nach Nordosten ausgerichteten Rheingaugebirges, 

einem Teil des Hohen Taunus. Die Wälder bremsen den Abfluss nächtlicher Kaltluft in die 

darunter gelegenen Weinberge. Dadurch, dass der Rhein bis Rüdesheim nach Westen 

verläuft, gibt es im Rheingau vorwiegend Südhänge, die einer starken Sonneneinstrahlung 

ausgesetzt sind [5]. Im 30-jährigen Mittel (1971-2000) ergeben sich nach [7] sich folgende 

Werte: 

¶ 582 mm in 12 Monaten, 361 mm in der Vegetationszeit (Messstelle Eltville) 

¶ Sonnenscheinstunden: 1.603 Stunden in 12 Monaten, 1.272 Stunden in der 

Vegetationszeit (Messstelle Geisenheim) 

¶ Mittlere Jahrestemperatur: 10,6 C, 15,4 C in der Vegetationszeit (Messstelle Eltville) 

Die Nebengewässer des Rheins im Rheingau reagieren unmittelbar auf 

Niederschlagsereignisse und laufen den Hochwassern im Rhein zeitlich voraus. Eine 

Beeinflussung des Hochwassergeschehens im Rhein erfolgt nicht. 

2.2 Hochwasserbetroffenheit 

Nach Artikel 4 der HWRM-RL ist eine vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos auf der 

Grundlage vorhandener oder leicht abzuleitender Informationen durchzuführen. Sie umfasst 

mindestens: 

¶ Karten mit Topographie und Flächennutzungen, 

¶ die Beschreibung abgelaufener Hochwasser mit signifikanten nachteiligen Auswirkungen, 

¶ die Beschreibung signifikanter Hochwasser der Vergangenheit, und erforderlichenfalls, 

¶ eine Bewertung der potenziellen nachteiligen Folgen künftiger Hochwasserereignisse. 

Zweck der Bewertung ist die Bestimmung der Gebiete, in denen die Länder von einem 

potenziellen signifikanten Hochwasserrisiko ausgehen. Nur für diese Gebiete müssen 
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Hochwassergefahren und -risikokarten sowie HWRM-Plan Hessischer Ober-/Mittelrhein 

(Rheingau) erstellt werden. 

Ein Mitgliedstaat kann die Vornahme einer vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos u. a. 

dadurch umgehen indem er beschließt, direkt mit der Kartierung und der Erstellung von 

HWRM-Plänen Hessischer Ober-/Mittelrhein (Rheingau) zu beginnen (Artikel 13 (1b) HWRM-

RL). Von den Möglichkeiten des Artikels 13 - diese möchte das Land Hessen für die Erstellung 

der ersten HWRM-Plan Hessischer Ober-/Mittelrhein (Rheingau) nutzen - kann nur während 

des ersten Hochwasserrisikomanagementzyklus Gebrauch gemacht werden. 

Die Regelungen des Artikel 13 in Verbindung mit Artikel 4 der HWRM-RL finden ihren 

Widerhall im WHG in § 73  (5) (Bewertung von Hochwasserrisiken, Risikogebiete), in § 74 (6) 

(Gefahrenkarten und Risikokarten) sowie in § 75 (6) (HWRM-Pläne). Danach ist die vorläufige 

Bewertung des Hochwasserrisikos nicht erforderlich, wenn vor dem 22.12.2010 festgestellt 

wurde, dass ein signifikantes Risiko für ein Gebiet besteht und eine Zuordnung des Gebietes 

erfolgt ist oder beschlossen wurde, Gefahrenkarten und Risikokarten sowie 

Risikomanagementpläne zu erstellen. Dies trifft für den Hessischen Ober-/Mittelrhein 

(Rheingau) mit dem hiermit vorgelegten HWRM-Plan zu. 

In Kapitel 3 wird daher keine Ăvorlªufige Bewertung des Hochwasserrisikosñ im formellen Sinne 

des Artikels 4 der HWRM-RL vorgenommen, sondern eine Bewertung des Hochwasserrisikos 

zur Ableitung der Gewässerkulisse, für die in einem gestuften Bearbeitungsprozess 

Hochwassergefahren- und -risikokarten sowie Managementpläne erstellt werden müssen. 

Diese Bewertung des Hochwasserrisikos orientiert sich zwecks Nachvollziehbarkeit und 

Prüfbarkeit an den in Artikel 4 genannten Bewertungskriterien. Demnach waren folgende 

Punkte zu berücksichtigen: 

¶ Beschreibung der Entstehung von Hochwasser im Einzugsgebiet, 

¶ Beschreibung vergangener Hochwasser mit signifikant nachteiligen Auswirkungen auf die 

Schutzgüter, 

¶ Beschreibung des bestehenden Hochwasserschutzes, 

¶ Beschreibung vergangener Hochwasser mit signifikant nachteiligen Auswirkungen auf die 

Schutzgüter, die auch zukünftig zu erwarten sind, 

¶ Bewertung der potenziell nachteiligen Folgen künftiger Hochwasser auf die Schutzgüter. 

Die aus der Bearbeitung der vorgenannten Aspekte resultierenden Erkenntnisse fließen 

schließlich in die Identifizierung der Gewässer mit einem potenziell signifikanten 

Hochwasserrisiko ein. 

2.2.1 Entstehung der Hochwasser im Plangebiet und prägnante Hochwasser der 

Vergangenheit 

Hochwasser sind natürliche, durch hohe Niederschläge hervorgerufene 

Wasserstandsschwankungen in Fließgewässern, die durch unterschiedliche 

Wetterverhältnisse hervorgerufen werden und zum Wesen eines Flusses gehören. 

Der Rhein besitzt ein komplexes Abflussregime, das am Oberrhein ein Sommermaximum und 

am Mittelrhein ein Wintermaximum aufweist. Überregional bedeutsame extreme 

Hochwasserereignisse sind Winter- bzw. Frühlingshochwasser nach Schneeschmelze in 

Verbindung mit großräumigem ergiebigen Regen oder aber Sommerhochwasser infolge 
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großflächiger Starkregen bzw. langanhaltender Niederschläge. Dadurch betreffen extreme 

Hochwasserereignisse häufig nicht den gesamten Rhein. 

Erst seit Beginn des Pegelwesens am Rhein, 1797 mit Errichtung des Erfelder Pegels 

beginnen verlässliche Aufzeichnungen. Zuvor muss auf alte Chroniken von 

Hochwasserkatastrophen zurückgegriffen werden. Danach ging im Mittelalter vom Rhein eine 

ständige Gefahr aus, da seltene Regenereignisse häufig kombiniert waren mit Eisstoß oder 

Eisstau. Erst mit der Begradigung und dem Ausbau des Oberrheins wurde die Gefahr 

gemindert, heute kommt es kaum noch zu Eisphänomenen. 

Für den Rhein sind aus alten Berichten und Chroniken zahlreiche prägnante Hochwasser und 

historische Hochwasserkatastrophen [8] überliefert (Auszüge aus den Quellentexten zur 

Witterungsgeschichte von Weikinn): 

Hochwasser 1206 

"Eine sehr große Überschwemmung der Gewässer, "...der Rhein gewisse Schutzwehre 

zerstörte und mehrere 1.000 Männer, Frauen und Kinder ertränkte, ..." 

Hochwasser 1306 

Große Hochwasser an Rhein, Main, Werra, Weser, Saale. "... ist der Meyn zu Franckfurt von 

eiß und gewäßer so gros gewesen, daß er die zwenthürn und den mehrerntheil an der brücken 

hat hinweg gestosen und ist damaln ein groß volk von mannen und frawen bei 500 menschen 

auf der brükken gestanden, davon sind 10 umbkommen." 

21.Juli 1342 Magdalenenhochwasser an Rhein, Main, Donau [8] 

Beim Magdalenenhochwasser führten mehrtägige extrem heftige Niederschläge im Zeitraum 

19. bis 25. Juli 1342 im Westen Deutschlands im Anschluss an eine sommerliche 

Trockenperiode zu Hochwasser. Das Zentrum des Niederschlagsgebiets befand sich 

offensichtlich im Einzugsgebiet des Mains, aber auch die Flussgebiete der Weser, Elbe und 

Donau waren betroffen. Die extremen Niederschläge ließen in Ober- und Mittelfranken eine 

Flutwelle entstehen, die sich entlang des Mains fortpflanzte und am 21. Juli den Rhein 

erreichte. Für den Main war es das stärkste bis dahin bekannte Hochwasser. Aus der 

Rheinregion wird berichtet, dass im Mainzer Dom "das Wasser einem Mann bis zum Gürtel 

stand" und man in Köln mit Booten über die Stadtmauer fahren konnte. In den Quellentexten 

von Weikinn heißt es: "... Donau, Rhein und Main... trugen Türme, sehr feste Stadtmauern, 

Brücken, Häuser... und die Bollwerke der Städte davon. ... und die Schleusen des Himmels 

waren offen, und es fiel Regen auf die Erde wie im 600. Jahre von Noahs Leben,..."  

Hochwasser 1784 

Gemäß [9] führte im Rheingau besonders starker Eisgang zu einem herausragenden 

Hochwasser: ĂDieses Jahr ist eines der allermerkw¿rdigsten und wird es auch bleiben wegen 

dem außerordentlichen Schnee, der außerordentlichen Kälte, wegen dem fürchterlichen 

Eisgang und dem hohen Wasser. ñéAm letzten Dezember morgens um 10 Uhr stellte sich zu 

Winkel das Rheineis fest. Den 16. und 17. Jäner fiel starkes Thauwetter ein, der Schnee 

schmolz auf dem Eis, wodurch derselbe durch die nachgefolgte Kälte desto dicker wurde. 

éNoch nie muÇ man sich vor einem Eisgange so gef¿rchtet haben, wie vor diesem. éDen 

28. Hornung (Februar) fieng hier im Rheingau das vorher schon hoch gestandene Wasser zu 

wachsen an, das Eis stand aber noch ganz fest. Um 8 Uhr kündigte uns das von Ort zu Ort in 

der Geschwindigkeit laufende Schießen und Stürmen den Eisbruch an. Das Wasser wuchs 

immer stªrker éweil das Eis ober dem ¥stricher Krahnen, sich den Weg auf die andere Seite 
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hindurchbrach, und hinter der Vollrathser Aue unter Barthelmä wieder herüber kam.   riß die 

Gartenmauern, ein Haus éZu Geisenheim wurde die Pottaschsiederei und eine 

Schreinerwerkstattzusammengerissen. Das Eis lag zu Mittelheim und Winkel über 2 

Stockwerke hoch auf dem Uferéñ. 

Unter http://de.wikipedia.org/wiki/Winter 1783/84 findet sich eine ausführliche Beschreibung 

der damaligen Ereignisse. 

Hochwasser November, Dezember 1882 und Januar 1883 [10] 

Das Hochwasser vom November/Dezember 1882 verursachte vor allem im Rheingebiet 

zwischen Main und Ruhr katastrophale Schäden. So standen beispielsweise im Rheingaukreis 

992 Wohnhäuser aus 26 Ortschaften unter Wasser. Infolge von Deichbrüchen geriet auch fast 

die komplette hessische Rheinniederung mit zahlreichen Orten und Siedlungen unter Wasser. 

Dort wurden insgesamt über 41.000 ha Kulturfläche überschwemmt. Flurschäden entstanden 

durch Abschwemmung von Boden, Feldfrüchten, Weinkulturen und Wintersaaten oder durch 

Übersandung und Geröllauflagerung. Große Mengen eingebrachter Vorräte wurden 

weggeschwemmt oder verdarben. Für die Staatskasse schlugen die zahlreichen 

Beschädigungen der Verkehrswege und der wasserbaulichen Anlagen erheblich zu Buche. 

Zur Linderung der akuten Not und zur Behebung der Schäden stellte das Großherzogtum 

Hessen Aufwendungen zur Schadensbeseitigung bzw. -minderung (über 3 Mio. Mark) bereit. 

Hochwasser 1925/26 [10] 

Tauwetter führte zu steigenden Durchflüssen. Aare, Murg, Kinzig, Neckar, Lahn und 

insbesondere die Mosel brachten dem Rhein relativ hohe Wassermassen. Vor allem Mittel- 

und Niederrhein stiegen schnell an. Ein heftiger Witterungsumschlag am 26. Dezember führte 

zum herausragenden Hochwasserereignis. In der preußischen Rheinprovinz wurden über 

28.000 Häuser und 2.500 Gewerbebetriebe überflutet, mehr als 13.500 Wohnungen waren zu 

räumen. Zu den am stärksten geschädigten Städten gehörten Köln, Koblenz sowie Neuwied.  

Hochwasser 1970 [10] 

Im Januar und Februar 1970 war der Niederschlag im gesamten Rheingebiet meist 

überdurchschnittlich hoch bei maximaler Wassersättigung des Bodens. Heftige Niederschläge 

und Tauwetter verursachten eine extreme Hochflut. Der Scheitel dieser Hochwasserwelle 

überlagerte sich mit den außergewöhnlich hohen Flutscheitel des Neckars und des Mains. Das 

Hochwasser verursachte u. a. in Mainz, Rüdesheim, St. Goar, Koblenz und Köln Schäden. 

Aufgrund des Hochwassers musste die Schifffahrt im Februar am Ober- und Mittelrhein für 14 

Tage unterbrochen werden. In Hessen wurde der Gesamtschaden auf 20 Mio. DM 

veranschlagt. 

Hochwasser 1988 [15] 

Die ergiebigen Niederschläge im Februar 1988 sowie anhaltende Regen- und Schneefälle im 

ersten Drittel des März führten bei einsetzendem Tauwetter bis in höhere Lagen zwischen dem 

12. und 21. März zu einer ersten Hochwasserwelle im Rheingebiet. Eine kurze Phase der 

Wetterberuhigung wurde im letzten Drittel des März wieder abgelöst durch weitere ergiebige 

Niederschläge im gesamten Rheingebiet. Am 21. März baute sich dadurch vom Oberrhein her 

eine erneute Hochwasserwelle auf, die sich auf den ohnehin schon erhöhten Abfluss aus der 

Vorwelle im Rhein aufsetzte. Durch Zuflüsse aus dem Schwarzwald und den Vogesen 

erreichte der Scheitel am Pegel Maxau am 26. März 845 cm. In Mannheim trafen dann die 

Hochwasserwellen aus Rhein und Neckar zusammen, sodass in der Nacht vom 27. auf den 

28. März am Pegel Worms ein Höchststand von 729 cm gemessen wurde. Durch die 
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niederschlagsreiche Witterung und die einhergehende Schneeschmelze bildete sich auch im 

Maingebiet eine zweite ausgeprägte Hochwasserwelle, die am 29. März mit dem Scheitel der 

Hochwasserwelle aus dem Oberrhein zusammentraf. Am Pegel Mainz stieg der Wasserstand 

auf 770 cm, der Abfluss auf 6.950 m3/s. Der Hochwasserscheitel der Nahe erreichte drei Tage 

vor dem Scheitel der Rheinwelle den Rhein, so dass sich der Abfluss im Rhein am Pegel Kaub 

nur noch geringfügig erhöhte. Gemäß Landesamt für Wasserwirtschaft Rheinland -Pfalz ist 

der landläufig verwendete Begriff des "Jahrhunderthochwassers" nicht angebracht, da die 

Hochwasserereignisse von 1882/83 und 1988 in ihrem Ablauf nicht vergleichbar sind und 

jeweils unterschiedliche Ausbauzustände für den Rhein maßgebend sind. Unter den heutigen 

Randbedingungen würde das Hochwasser 1882/83 mit einem wesentlich höheren 

Scheitelabfluss ablaufen. Auch die statistische Einordnung des März-Hochwassers 1988 

(Statistik von 1989) belegt, dass es sich nicht um ein Jahrhunderthochwasser handelte. Für 

den Bereich Main kann von einem 45jährlichen Ereignis und für den Bereich der 

Gebirgsstrecke bei Kaub von einem 50jährlichen Ereignis gesprochen werden.  

Weihnachtshochwasser 1993 [13] 

Im Dezember 1993 traten häufige Niederschläge, teilweise auch Starkregen auf (zyklonale 

Wetterlage). Dann folgte am 19./20. Dezember Starkregen, der aufgrund der Wassersättigung 

des Bodens unmittelbar abflusswirksam wurde. Während der Main kein extremes Hochwasser 

führte, wurde die Flutwelle des Rheins durch die Nahe außergewöhnlich verstärkt, sodass ab 

Bingen ein extremes Rhein-Hochwasser auftrat. Das Weihnachtshochwasser verursachte 

mehrere Todesopfer. Die Überschwemmungen erforderten in vielen Städten Evakuierungen. 

Beträchtlich waren die Schäden in Koblenz, Königswinter, Bonn und insbesondere in Köln. Die 

Schifffahrt musste auf dem Rhein von Koblenz bis zur niederländischen Grenze 7 Tage 

vollständig eingestellt werden. Insgesamt entstand im Rheingebiet ein Schaden von ca. 1 

Milliarde DM. 

Hochwasser 1995 [14] 

Im Dezember 1994 und im Januar 1995 brachten mehrere Niederschlagsperioden dem 

gesamten Rheingebiet ergiebige Niederschläge, teils als Schnee, teils als Regen. 

Hochwasserauslösend war wieder eine zyklonale Wetterlage mit ergiebigen Niederschlägen. 

Innerhalb kurzer Zeit schmolz in den Mittelgebirgen die Schneedecke und es wurden 

erhebliche Mengen Schmelzwasser freigesetzt. Insbesondere an Mittel- und Niederrhein kam 

es zu einem steilen Anstieg der Wasserführung. Die Hochwasserwelle des Rheins überlagerte 

sich mit Hochwasserzuflüssen aus Main und Nahe, sodass an den Pegeln Mainz und Kaub 

die Durchflüsse des Weihnachtshochwassers von 1993 überschritten wurden.  

Juni-Hochwasser 2013 [14], [16] 

Anhaltender Dauerregen und Gewitter führten bereits im Mai zu erhöhten Wasserständen im 

Rhein. Das Juni-Hochwasser hatte von der Scheitelbildung in Basel bis zur niederländischen 

Grenze eine Laufzeit von etwa einer Woche. Insgesamt erreichten die Scheitelwasserstände 

in der Mittel- und Niederrheinstrecke nicht die zunächst prognostizierten Höchstwerte, was 

eventuell mit dem trägen Scheitelverhalten des Mains zu tun haben könnte. Die beim 

Junihochwasser 2013 gemessenen Höchstwasserstände sind in Tabelle 2-1 dargestellt. Wie 

aus der Tabelle erkennbar ist, entsprach das Juni-Hochwasser (mit Fluten der Polder) einem 

10jährlichen Ereignis, wie es auch in den Hochwassergefahrenkarten und 

Hochwasserrisikokarten dargestellt ist. 

Tabelle 2-1: Einordnung der Eintrittswahrscheinlichkeit (Wiederkehrintervall) des Junihochwassers 2013 mit 

Angabe des Scheitelwasserstandes an ausgewählten Pegeln am Rhein [16] 
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Rheinpegel 
Wasserstand / 

Datum 

Wiederkehrintervall1 

mit Retention (ohne Retention) 

Maxau 869 cm / 2.6.2013 10 a (20 a) 

Speyer 837 cm / 4.6.2013 10 a (15 a) 

Mannheim2 836 cm / 3.6.2013 keine Angaben keine Angaben 

Worms 708 cm / 3.6.2013 15 a (20 a) 

Mainz 682 cm / 5.6.2013 10 a (15 a) 

Kaub 719 cm / 5.6.2013 10 a (15 a) 

Koblenz2 635 cm / 4.6.2013 keine Angaben keine Angaben 

Andernach 722 cm / 4.6.2013 ~ MHQ (~ MHQ) 

Köln 765 cm / 4.6.2013 < MHQ (< MHQ) 

Duisburg Ruhrort 854 cm / 5.6.2013 ~ MHQ (~ MHQ) 

Emmerich 690 cm / 6.6.2013 < MHQ (< MHQ) 

1  =  gerundete Werte 
2  =  keine eindeutige Wasserstands-Abfluss-Beziehung vorhanden 

 

 

Abb. 2.4: Wasserstandsverlauf der Hochwasserwelle im Juni 2013 am Pegel Mainz mit und ohne Einsatz der 

gesteuerten Hochwasserrückhaltungen [16] 

Am Vereinshaus Niederwalluf finden sich an der Ecke La Londe-Platz / Kirchgasse 6 

Hochwassermarken in absteigender Reihenfolge 1988, 1970, 1920, 1955, 1993, 1925-26. 
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Abb. 2.5: Hochwassermarken am Vereinshaus in Niederwalluf (links) und am Pegel Hattenheim (rechts) 

(Bildfreigabe durch Hässler-Kiefhaber) 

Der ĂChronik von Niederwalluf nach August Heinrich Meuerñ [17] ist zu entnehmen: ñIn 

lebhafter Erinnerung sind dieserhalb noch bei älteren Leuten die Bedrängnisse der furchtbaren 

Ueberschwemmungen des Winters 1882/83. Damals mußten Pioniere zur Hilfeleistung der 

gefährdeten Rheinanwohner herbeigerufen werden. Aber auch die harmlose Waldaff kann 

unter Umständen sehr gefährlich werden. Drohte doch in der Johannisnacht des Jahres 1837 

ein im Schlangenbader Tal niedergegangener Wolkenbruch, der Brücken, Mühlen und Dämme 

wegriss, halb Niederwalluf in den Rhein zu schwemmen. Nicht umsonst stehen an der Brücke 

über die Waldaff wie auch am Rheinufer die Standbilder des hl. Johannes von Nepomuk, des 

Patrons in Wassernöten, und erinnern die Anwohner an die immer wiederkehrende Gefahr.ñ 

Historische Fotos zeigen, dass auch früher in Walluf schon eine vergleichbare 

Hochwasserbetroffenheit bestand wie heute. 
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Abb. 2.6: Hochwasser in Walluf (Bildfreigabe durch Gemeinde Walluf) 

 

Abb. 2.7: Hochwassermarken in Walluf (Bildfreigabe durch Hässler-Kiefhaber) 

Weitere Hochwassermarken an Privathäusern zeigen eher Höchstwasserstände jüngerer 

Hochwasser (1970, 1988 und 1995). 

Weitere Hochwasser sind ausführlich auf der Undine Informationsplattform [10] der 

Bundesanstalt für Gewässerkunde beschrieben. Die wichtigsten Pegel zum Abfragen von 

Hochwasserständen sind für den oberen Rheingau der Pegel Mainz und den unteren 

Rheingau die Pegel Bingen und ggf. Kaub. 

 

 

 

 










































































































































































































































































